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Hinweise zur Wahl der Bearbeitungsart 

Zwischenprüfung/Abschlussklausur/Modulprüfung 

Grundkurs Strafrecht II (Nichtvermögensdelikte) 

Sehr geehrte Studierende, 

das Sommersemester 2020 stellt bislang ungeahnte Anforderungen auch an die Durchführung 

von Prüfungen. Überraschenderweise erreichte uns eine Vielzahl von Nachrichten, in der 

Studierende darauf hinwiesen, mit dem Tippen von Texten nicht ausreichend vertraut zu sein. 

Wenngleich dies einen organisatorischen Mehraufwand bedeutet, möchten wir Ihnen aber in 

diesem Semester nun doch die Wahl lassen, die Klausur maschinen- oder handgeschrieben 

anzufertigen. Wir gehen aber davon aus, dass die Bearbeitung im Regelfall 

maschinengeschrieben erfolgt. 

Bitte beachten Sie für Ihre Wahl folgende Hinweise: 

 Maschinenschriftliche Bearbeitung ist eine übliche Bearbeitungsform, die in 

juristischen Berufen erwartet wird, somit auch von denjenigen erwartet werden kann, 

die eine entsprechende Ausbildung absolvieren. Prüfungen haben die 

rechtsprechende, verwaltende und rechtsberatende Praxis zu berücksichtigen. Es 

existieren bspw. auch schon Überlegungen und Planungen zu sogenannten e-

Examensprüfungen. 

 Bei handschriftlicher Bearbeitung muss die Klausur selbstständig eingescannt werden, 

was in die Sphäre des Prüflings fällt. Es empfiehlt sich, sich hiermit vorab vertraut zu 

machen. Hilfestellungen von Seite des Lehrstuhls können nicht erfolgen. Die 

technische Rüstzeit reicht hierfür aus. 

 Aufgrund von Vorgaben seitens der Universität müssen Zwischenprüfungen und LL.B.-

Klausuren ausgedruckt archiviert werden. Wegen dieser Pflicht werden sämtliche 

Klausuren vor der Korrektur schwarz/weiß ausgedruckt. Bitte berücksichtigen Sie dies 

ggf. bei der Wahl Ihres Schreibwerkzeugs (dunkler Stift) sowie Ihres Scanners. Sollten 

einzelne Abschnitte nicht lesbar sein, fällt dies grundsätzlich in Ihre Sphäre. 
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Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Fehler bei Erstellung und Einreichung von 

Klausuren sowohl bei maschinenschriftlicher als auch handschriftlicher Bearbeitung in den 

Verantwortungsbereich des Klausurteilnehmers fallen. Hier gilt nichts anderes als bei 

Präsenzklausuren: Wenn Sie einzelne Seiten nicht oder nicht lesbar abgeben, können 

diese nicht berücksichtigt werden. 

 


